
Auf die Nachtweide
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Teilungsentwurf Nr. 9

Gemeinde
Gemarkung

Groß-Gerau
Dornheim Maßstab 1:500

Flur:
Flurstücke:
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Die geplanten Grenzen und Grenzpunkte sind rot dargestellt. Die Baufenster wurden dem Bebauungsplan "Auf die
Nachtweide" Stand Oktober 2007 und dem Bebauungsplanentwurf "Auf die Nachtweide", 1. Änderungsplan Stand Jan. 2013 entnommen. 

Alle rot dargestellten Maße und Flächen sind unverbindlich und gelten vorbehaltlich der Ergebnisse der örtlichen Vermessung.

Die Vervielfältigung ist nur erlaubt, soweit die Vervielfältigungsstücke demselben Nutzungszweck wie die Originalausgabe oder der eigene 
nicht kommerziellen Nutzung dienen (§18 Abs. 2 Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz vom 6. September 2007 – GVBl. I 

S. 548) Die Ausgangsdaten können durch Digitalisierung analoger Karten in den Maßstäben 1:500 – 1:2000 entstanden sein.
Die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Änderung oder Nutzung dieses Plans für andere Zwecke als den auf dem Plan angegebenen Zweck 

ist ohne vorherige Genehmigung des Erstellers unzulässig.


